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Vorwort

Nach dreißig Jahren Geltungsdauer wurde am 1. November 1998 die TA
Lärm ’68 durch die TA Lärm ’98 ersetzt. Die TA Lärm ’68, die von der Bun-
desregierung als allgemeine Verwaltungsvorschrift nach Artikel 84 Abs. 2
des Grundgesetzes und nach § 16 Abs. Satz 2 der Gewerbeordnung der
Gewerbeordnung erlassen worden war, hatte seit dem Inkrafttreten des
Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) den Charakter der Vorläu-
figkeit. Trotz mehrerer Anläufe, eine TA Lärm auf der Grundlage des
BImSchG zu erlassen, dauerte das Provisorium 24 Jahre, was primär auf
die Probleme zurückzuführen ist, die bei der Novelle zu lösen waren. Die
technische Entwicklung bei Messgeräten und bei der Software zur Aus-
wertung von Messungen, neue Erkenntnisse der Lärmwirkungsforschung
und die Rechtsprechung hatten zur Folge, dass die TA Lärm ’68 dadurch
immer weiter ausgehöhlt wurde, denn diese Entwicklungen waren in der
Vollzugspraxis zu berücksichtigen. Richtungweisend war auch die im
September 1985 erschienene VDI-Richtlinie 2058 Blatt 1 mit dem Titel
„Beurteilung von Arbeitslärm in der Nachbarschaft“, die sich bei der Fest-
legung der Immissionsrichtwerte an der Gebietskategorisierung der Bau-
nutzungsverordnung orientiert, Immissionsrichtwerte für seltene Ereig-
nisse und die Geräuschübertragung innerhalb von Gebäuden enthält und
die erhöhte Störwirkung von Geräuscheinwirkungen in den Tagesrand-
zeiten durch einen Pegelzuschlag von 5 dB berücksichtigt. Spätestens zu
diesem Zeitpunkt standen Vollzugsbehörden, Antragsteller und Gutach-
ter vor der Frage, wie weit die Vorgaben der VDI 2058 auch bei den nach
Bundes-Immissionsschutzgesetz genehmigungsbedürftigen Anlagen zu
beachten sind. Der in den Ländern unterschiedliche Vollzug und die
Rechtsunsicherheit, die durch die veraltete TA Lärm ’68 entstanden,
machten die Novellierung immer dringlicher. Dennoch scheiterten wei-
tere Versuche für eine Neufassung an den unterschiedlichen Interessen
der beteiligten Akteure. Richtungsweisend für die Novelle war die Mu-
sterverwaltungsvorschrift zur Ermittlung, Beurteilung und Verminderung
von Geräuschimmissionen des Länderausschusses für Immissionsschutz
vom Mai 1995, die den Überlegungen den entscheidenden Anstoß gab
und den die Bundesregierung auch aufnahm. Die vorliegende TA Lärm
entstand in einem sehr kurzen Zeitraum. Die erste Vorstellung vor einem
Bund-Länder-Arbeitskreis, dem Unterausschuss Lärmbekämpfung im
Länderausschuss für Immissionsschutz (LAI) fand im September 1997
statt. Bereits im Sommer 1998 hatte die TA Lärm den Bundesrat passiert,
wobei im Umweltausschuss ca. 70 Änderungsanträge zu beraten waren.
Das Bundeskabinett stimmte der TA Lärm im August 1998 abschließend
zu. In Anbetracht der Probleme, die durch die Novelle gelöst werden soll-
ten, wie z.B.
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– die Einbeziehung der nicht (nach Bundes-Immissionsschutzgesetz)
genehmigungsbedürftigen Anlagen und

– die Gesamtlärmbewertung

stellt das eine beachtliche Leistung dar. Die Vollzugspraxis muss nun zei-
gen, wie leistungsfähig diese allgemeine Verwaltungsvorschrift ist, um ei-
nen Interessenausgleich zwischen den Anlagenbetreibern untereinander
und den Betroffenen herbeizuführen. Erste Erfahrungen sind durchaus er-
mutigend.

Potsdam und Magdeburg, Iwan Chotjewitz
im Juli 2000 Christian Beckert
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